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Die N iede rösterreich ische Landesregierung beabslchtigt, die Verordnung über ein

Sektorales Raumordnungsprogramm über die Wind kraft nutzu ng in

N iederösterreich zu ändern.

Der Entwurf wird gemäß § 4 Abs. 7 Nö Rau mord nu ngsgesetz 20'14, LGBt. 3/2015

i.d.g.F., durch zwei Wochen hlndurch, das ist in der Zeit

4o.\.2c21 bis 2 5.q.2"2\

im Gemeindeamt zur altgemeinen Einsicht aufgelegt.

.lede Person ist berechtigt, gemäß § 4 Abs.7 NÖ Rau mo rd nu ngsgesetz innerhatb des

Begutachtu ngszeitrau mes von 6 Wochen, bis spätestens 21.05.2024 eine schrifttiche
Stettungnahme beim Amt der Nö Landesregieru ng, Abt. Bau- und

Rau mord nu ngsrecht (RU1) 3109 St. Pö[ten, Landhausplatz 1, Haus 16, einzubringen,
wobei die Begutachtu ngsu nterlagen auch auf https:/ /www.noe.gv.at/noe/Kontakt-
Landesven altung/Verordnung_ueber ein Sektorales Rau mordnungsprogramm.htmt

eingesehen werden können.

Rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen werden in Erwägung gezogen. Es besteht
jedoch kein Rechtsanspruch darauf, dass abgegebene Steltungnahmen
Berücksichtigu ng finden. ln Ste[[ungnahmen enthaltene personen bezogene Daten
werden (elektronisch) von der versendenden Stette des Amtes der Nö
Landesregieru ng vera rbeitet.
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